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10. Sachmängelgewährleistung – Zusatz 
 
a) Frist – DEVI Produktreihe 
Devimat™ Heizungsmatten und Deviflex™ Heizleistungen – 10 Jahre. Während der Garantiezeit liefert 
Danfoss ein neues vergleichbares Produkt oder repariert das Produkt, wenn der Defekt durch Herstellungs-, 
Material- oder Verarbeitungsfehler begründet sein sollte. Sofern der Garantieanspruch zu Recht geltend 
gemacht wurde, erfolgt die Reparatur bzw. der Austausch ohne Kosten für den Kunden. Die Entscheidung 
darüber, ob das Produkt ausgetauscht oder repariert wird, trifft allein Danfoss. Danfoss haftet nicht für direkt 
oder indirekt durch das defekte Produkt entstandene Schäden, einschließlich Eigentumsschäden oder 
Ausfallschäden. 

 Silikonheizleitungen – 2 Jahre 

 Selbstlimitierende Heizleitungen – 5 Jahre 

 für alle anderen Produkte 2 Jahre. 
 
aa) Frist – Fernwärme Produktreihe 
Wir nehmen von uns als mangelhaft anerkannte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware. 
Stattdessen können wir auch den Minderwert ersetzen. Sollte eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
fehlschlagen, haben Nichtkaufleute nach ihrer Wahl das Recht auf Herabsetzung der Vergütung oder auf 
Rückgängigmachung des Vertrags. Für das gelieferte Ersatzstück oder die geleistete Ausbesserung beträgt 
die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens jedoch bis zum Ablauf der ursprünglichen 
Gewährleistungsfrist des Lieferungsgegenstandes. Vom Käufer vorgetragene berechtigte Mängelrügen 
werden von uns im Rahmen der Gewährleistung wie folgt behandelt: 

 Sofern wir Komplettsysteme an den Käufer liefern, beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre nach 
Lieferung. 

 Für Geräte oder Teile davon sind wir berechtigt, diese unentgeltlich nachzubessern oder zu ersetzen. Dies 
gilt für den Fall, dass nachweislich Material- oder Produktionsfehler aufgetreten sind, die zu einer Mangel-
haftigkeit und Unbenutzbarkeit der Geräte führen oder die zu einer Unbrauchbarkeit derselben führen. 

 Sofern wir an den Käufer Wärmetauscher oder Trinkwassererwärmer liefern, beträgt die Frist 2 Jahre ab 
Lieferdatum. 

 Bei der Lieferung von Ersatzteilen und Zubehör sowie Regelungen gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 
Jahr ab Lieferdatum. 

 Für geschraubte Plattenwärmetauscher beträgt die Gewährleistung bei Heizmitteltemperaturen bis 100°C 
2 Jahre, über 100°C gilt diese Gewährleistungsfrist nur auf die druckbeanspruchten Teile. Die Gewähr-
leistungsfrist für die Dichtungen dieser Geräte beträgt 6 Monate. 

 Bei der Lieferung von Fremdfabrikaten gelten allein die Gewährleistungsfristen des Herstellers. 
 
 


